
veterinärmedizinische ...

Diagnose oder Möglichkeits-Dia
gnose.
Der Kreistierarzt stellt aufgrund 
einer V. D. das Vorliegen oder den 
begründeten Verdacht einer Tierseu
che, einer in Rechtsvorschriften be
sonders bezeichneten Parasitose oder 
einer anderen besonderen Gefahr für 
die Tier bestände sowie deren Er
löschen staatlich fest. Er hat unver
züglich Art, Stand und Ursachen zu 
ermitteln und alle zur Sicherung einer 
schnellen v. D. erforderlichen Maß
nahmen unter Einbeziehung veteri
närmedizinischer Untersuchungsein
richtungen durchzuführen. Der 
Kreistierarzt kann die Tötung und 
Zerlegung von Tieren verfügen, wenn 
über das Vorliegen von Tierkrank
heiten anders nicht Gewißheit erlangt 
werden kann.

veterinärmedizinisches Gutachten:
durch veterinärmedizinische Sach
verständige zu einer bestimmten 
Fragestellung über einen Sachverhalt 
getroffene wissenschaftlich begrün
dete Aussage. Das v. G. dient als -> 
Beweismittel in vertragsgerichtli
chen und gerichtlichen Verfahren 
sowie zur Vorbereitung und Qualifi
zierung der Entscheidungsfindung 
staatlicher Organe, insbesondere der 
Untersuchungsorgane der DDR. 
Veterinärmedizinische Sachverstän
dige werden u. a. gutachterlich tätig 
bei der Feststellung von Tierkrank
heiten, Tierverlusten und ihrer Ur
sachen, in Fragen des Tierschutzes, 
bei Schäden durch von Tieren 
stammende Lebensmittel und bei der 
Aufklärung von Verlusten von Le
bensmitteln tierischer Herkunft, bei 
der Zulassung von Baustoffen, Kon
servierungsmitteln, Farbstoffen, 
Schädlingsbekämpfungsmitteln, 
Mischfuttermitteln u. a. Materialien 
in der Tierproduktion und Nahrungs
güterwirtschaft, bei der Ausarbei
tung von Typenprojekten der Tier

produktion und Verarbeitung sowie 
bei der staatlichen Zulassung von 
Tierarzneimitteln.
Für die Koordinierung v. G. im -* 
Veterinärwesen ist das Staatliche 
Veterinärmedizinische Prüfungsin
stitut in Berlin verantwortlich. Wei
tere Arten amtlicher Schriftstücke im 
Veterinärwesen sind die tierärztliche 
Bescheinigung (einfache schriftliche 
Beurkundung über das Vorhanden
sein oder das Fehlen eines oder 
mehrerer Merkmale ohne Begrün
dung, z. B. eine tierärztliche Beschei
nigung über die Untersuchung eines 
Hundes auf Tollwut), das Attest (tier
ärztliche bzw. kreis ärztliche Beschei
nigung über einen Befund, z. B. das 
Veterinärzeugnis beim Tierhandel), 
die Niederschrift oder das Protokoll 
(enthält einen einfachen Tatbestand, 
z. B. die bei der Sektion eines Tier
körpers erhobenen Befunde, Diagno
sen und das zusammenfassende Gut
achten).

veterinärmedizinische Untersuchun
gen: zur Sicherung einer -> ve
terinärmedizinischen Diagnose, zur 
Beurteilung der Genußtauglichkeit 
von Fleisch und anderen Lebensmit
teln tierischer Herkunft sowie zur 
Kontrolle des Erfolgs veterinärmedi
zinischer Maßnahmen anzuwendende 
Methoden und Verfahren der Er
mittlung der Art, der Ursachen und 
der Verbreitung von Tierkrankheiten 
bzw. der Beschaffenheit von Lebens
mitteln.
Die unmittelbare v. U. am Tier um
faßt die klinische Untersuchung am 
lebenden Tier, die postmortale Unter
suchung am toten Tier und die la
bordiagnostische Untersuchung am 
lebenden oder toten Tier. Die Unter
suchung der Umwelt umfaßt die 
Analyse der belebten (z. B. Haltung, 
Pflege, Fütterung der Tiere durch die 
Tierpfleger, Vorhandensein von Tier
seuchenerregern oder Parasitensta-
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